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Uberregulierung legt sich wie 
Mehltau auf den Berufsstand 
,,lahnärzte müssen für Deregulierung kämpfen" - Prof. Papier 
beleuchtet auf dem Privatzahnärztetag auch den G-BA kritisch 

Dem Vorstand der Privat-Zahnärztlichen Vereinigung 
Deutschlands e.V. (PZVD) ist es erneut gelungen, hervor
ragende Referenten für den 37. Deutschen Privatzahn
ärztetag am 9. und 10. Januar 2015 in Düsseldorf zu ge
winnen. 

Mit einem deutlichen State
ment Richtung Freiberuflichkeit, 
gegen Regulierung und „Verrecht
lichung" positionierte sich Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Papier, Staatsrechts
wissenschaftler und bis 2010 Prä-

richts, auf dem 37. Privatzahnärz
tetag der Privat-Zahnärztlichen 
Vereinigung Deutschlands (P'lVD) 
e.V. am 9. Januar 2015 in Düssel
dorf. Beim Zahnarzt handele es 
sich unabdingbar um einen freien 
Beruf, so Papier. ,,Allerdings gelte 
es heute zu hinterfragen, wie frei 
dieser Beruf noch sei, wenn man 
die faktisch immer weiter zuneh-

mende ,Verrechtlichung' und zu
nehmende Regulierungsdichte in 
den Blick nehme. Prinzipiell ·gehe 
es jedoch keinesfalls darum, recht
liche Einschränkungen der Be
rufsausübung per se zu kritisieren 
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lehnen. Vielmehr müsse im Ein
zelnen differenziert werden, was 
sinnvoll sei und ab wann und wo
durch die Überregulierung ein
setze. Mehr Recht bedeute eben 
nicht besseres Recht, so Papier", 
heißt es im Bericht von Dr. Dirk 

·Erdmann auf adp-medien (www. 
adp-medien.de ). Eine Überregu
lierung lege sich wie Mehltau über 
den gesamten Berufsstand. Als 
Beispiel für eine ausufernde Re
gulierungsdichte nannte Papier . 
in diesem Zusammenhang das So
zialversicherungsrecht. 

Das Sozialrecht - so Papier -
sei ein bezeichnendes Beispiel 
dafür, wie neue Gesetze häufig 
„hastigst" und mit „erheblichen 
Mängeln" behaftet formuliert und 

erlassen würden. Das Recht ver-
. komme hier häufig zum „Instru
ment eines stimmungsgeleiteten 
politischen Aktionismus", kritisier
te der Staatsrechtswissenschaft~ 
ler. „Es sei jedoch unrealistisch, 
vom Gesetz- und Verordnungs._ 
geber - ja auch von den eigenen 
Standesorganisationen - zu er
warten, dass diese selbst deregu
lierend eingriffe~ obwohl Deregu
li erung nicht etwa auf die Ab-

, 
dem einzig auf dessen Übermaß. 
Das Bundesverfassungsgericht 
habe sich in den vergangenen Jah
ren geradezu als Motor einer sol
chen Liberalisierung und Deregu
lierung erwiesen (siehe Aufhe
bung berufsrechtlich überzoge
ner Werbeverbote). 

Ein Mehr an Freiheit könnten 
die Zahnärzte nur dann zurück
gewinnen, wenn die Regulierungs
wut eingedämmt beziehungswei
se einer „zurückhaltenden und 
klugen Regulierung" weiche. Hier
für müsse man kämpfen und even
tuelle Ängste vor den Unbequem
lichkeiten der eigenen Verant
wortung und der eigenen Freiheit 
überwinden. 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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(Fortsetzung von Seite 1) 
Der ehemalige Präsident des 

Bundesverfassungsgerichts setz
te sich auch besonders kritisch 
mit .dem Konstrukt „Gemeinsa
mer Bundesausschuss" (G-BA) 
und dessen Kompetenzen aus-

. einander. Der G-BA, der als Or
gan der mittelbaren Staatsgewalt 
unter anderem via Richtlinien über 
Art und Umfang der Versorgung 
von gesetzlich krankenversicher
ten Patienten entscheide~ ist nach 

seiner Meinung das Resultat einer 
„apokryphen Rechtssetzung" und 
ein deutliches Zeichen für die 
heutige Macht der „Funktionseli
ten des GKV-Systems". 

Diese „parakonstitutionell" 
agierende Institution, der in den 
vergangenen Jahren von der Po
litik immer mehr hoheitliche Auf
gaben übertragen wurden, sei 
„verfassungsrechtlich äußerst 
bedenklich", lautete Papiers R -
sümee. • 


